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I .

Brerordnung .
Die am 1 . Dezember 1885 vorzunehmende Volkszählung betreffend .

Zum Vollzug der Beſchlüſſe des deutſchen Bundesraths in Betreff der
Vornahme einer allgemeinen deutſchen Volkszählung am 1. Dezember d. J .
wird mit allerhöchſter Ermächtigung aus Großh . Staatsminiſterium verordnet
wie folgt :

i

Am 1. Dezember 1885 findet im Großherzogthum eine allgemeine Volks⸗
zählung ſtatt .
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Durch dieſe Zählung ſoll die anweſende Bevölkerung und deren Zuſammen⸗
ſetzung nach Alter , Geburtsort , Familienſtand , Religion , Beruf und Staats⸗
angehörigkeit , ſowie nach Haushaltungs⸗ , Aufenthalts - und Wohnverhältniſſen
ermittelt werden .

Behufs Ermittelung der Wohnbevölkerung und der auf dieſe zu beziehen⸗
den Verhältniſſe ſind auch die vorübergehend Abweſenden aufzunehmen .

§. 3.
Als anweſend haben alle Perſonen zu gelten , welche innerhalb des

Großherzogthums bezw . in der Gemeinde und in der Haushaltung in der
Nacht vom 30 . November auf den 1. Dezember ſich aufhalten .

Die während dieſer Nacht auf Reiſen oder ſonſt unterwegs befindlichen
Perſonen werden da als anweſend betrachtet , wo ſie am Vormittag des
1. Dezember anlangen .

Perſonen , welche an Bord von Schiffen ſich befinden , ſind in der Gemeinde
als anweſend zu zählen , in welcher das Schiff in der Nacht vom 30. November
auf 1. Dezember verweilt oder , wenn über Nacht auf der Fahrt begriffen , am
Vormittag des 1. Dezember ankommt .

Für in der Nacht Geborene und Geſtorbene gilt die Mitternachtsſtunde
als entſcheidend .

an
Als vorübergehend abweſend gelten diejenigen Perſonen , welche in der

Nacht vom 30. November auf 1. Dezember in ihrer Wohnung oder Schlaf⸗
ſtelle nicht übernachten . Es ſei denn , daß ſie dort , ohne in einer anderen
Wohnung übernachtet zu haben , am Vormittag des 1. Dezember anlangen .

§. 5.
Die Volkszählung erfolgt mittelſt Verzeichnung der anweſenden und vor⸗

übergehend abweſenden Perſonen in Zählungsliſten , welche nach dem an -
liegenden Muſter A. eingerichtet ſind .

§. 6.

Für jede Haushaltung , ſowie für jede einzeln lebende ſelbſtändige Perſon
mit beſonderer Wohnung und eigener Hauswirthſchaft iſt eine Zählungsliſte
nach Maßgabe der darauf enthaltenen Anleitung auszufülleu .

§. 7.
Die Zählungsliſten ſind am 1. Dezember Vormittags von den Haus⸗

haltungsvorſtänden bezw . den einzeln lebenden ſelbſtändigen Perſonen und den
Vorſtehern oder Verwaltern von Anſtalten für gemeinſamen Aufenthalt ( Ka⸗

ſernen , Erziehungs⸗ , Verſorgungs⸗ , Kranken⸗ und Strafanſtalten , Gefängniffen
ꝛc. ) oder durch geeignete Vertreter auszufüllen .

§. 8.
Die unmittelbare Leitung der Volkszählung in den einzelnen Gemeinden

liegt den Stadt⸗ und Gemeinderäthen ob.
Dieſelben haben behufs der Ausführung aus ihren Mitgliedern nach Be⸗

dürfniß und Ermeſſen unter Zuzug von geeigneten Perſonen eine beſondere
Zählungskommiſſion zu bilden .

Solches hat ſpäteſtens bis zum 20 . November zu geſchehen und iſt als⸗
bald dem betreffenden Bezirksamte anzuzeigen .

§. 9
Die Zählung iſt nach örtlich abgegrenzten Bezirken ( Zählbezirken )

vorzunehmen . Jede politiſche Gemeinde bildet wenigſtens einen Zählbezirk .
Die Größe der Zählbezirke ſoll ſo bemeſſen ſein , daß eine Perſon die

Einſammlung der Zählungsliſten innerhalb eines halben Tages bewirken kann .
In der Regel ſoll ein Zählbezirk nicht mehr als 50 Hanshaltungen enthalten .

Karlsruhe , den 21 . Oktober 1885 .

Größere Anſtalten ( Kaſernen , Heil⸗, Straf - ꝛc. Anſtalten ) ſind zu beſon⸗
deren Zählbezirken zu machen .

t

Für jeden Zählbezirk iſt ein Zähler zu beſtellen , der die Zählungsliſten
austheilt und einſammelt .

Die Zählungskommiſſion ernennt die Zähler aus ihrer Mitte oder aus
anderen geeigneten Perſonen ; ſie hat für die rechtzeitige Beſtellung der erfor⸗
derlichen Zahl von Zählern , nach Umſtänden durch Aufforderung Freiwilliger ,
Sorge zu tragen .
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Die Zählungsliſten werden von Haus zu Haus und von Haushaltung zu

Haushaltung in der Zeit zwiſchen 28. November Vormittags bis 30. Novem⸗
ber Mittags ausgetheilt .

Falls dabei eine Haushaltung übergangen wird , ſo hat deren Vorſtand
Sorge zu tragen , daß ihm eine Zählungsliſte nachträglich zugeſtellt werde .

8. 12.

Die Wiedereinſammlung der Zählungsliſten durch die Zähler hat nach
Mittag des 1. Dezember zu beginnen und iſt innerhalb dieſes Tages , wenn
möglich zu beendigen .

Keinenfalls darf dieſelbe über den 2. Dezember hinaus ausgedehnt werden .
Der Zähler hat auf die Vollſtändigkeit und Richtigkeit der Ausfüllung

der Zählungsliſten zu achten und Ergänzung und Berichtigung der bemerkten
Mängel zu bekal

iUeber Austheilung und Einſammlung hat er ein Verzeichniß , ſog . Kon⸗
trolliſte , nach anliegendem Muſter B. zu führen , welches er nach beendigtem
Zählungsgeſchäft nebſt den Zählungsliſten der Zählungskommiſſion übergibt

§. 13.
Die Zählungskommiſſion hat die geſammten ihr zukommenden Zählungs⸗

papiere auf Vollſtändigkeit und Genauigkeit zu prüfen und die erforderlichen
Ergänzungen und Berichtigungen zu veranlaſſen , darnach nach anl . Muſter C.

die Zählbezirkstabellen und aus deren Ergebniſſen die Bevölke⸗
rungstabelle nach anl . Muſter D. für die Gemeinde bezw . die ein⸗

zelnen Orte und Wohnplätze aufzuſtellen .
Dieſe Tabellen nebſt den Zählungs⸗ und Kontrolliſten ſind ſobald als

thunlich und ſpäteſtens für Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern bis
zum 15. Dezember , für die übrigen Gemeinden ( welche die vorgedachte Prüfungs⸗
arbeit nicht über den 20. Dezember ausdehnen dürfen ) bis zum Jahresſchluß
dem Statiſtiſchen Bureau unmittelbar einzuſenden .

Die erfolgte Einſendung iſt dem Bezirksamt anzuzeigen .

§. 14.
Das Statiſtiſche Bureau hat das geſammte Zählungsmaterial einer

nochmaligen Prüfung zu unterziehen , etwa erforderliche Ergänzungen und
Richtigſtellungen zu veranlaſſen und darnach die weitere Bearbeitung des Ma⸗
terials nach den in §. 2 bezeichneten Richtungen vorzunehmen , insbeſondere
auch die Ueberſichten aufzuſtellen , welche den Reichsbehörden vorzulegen ſind .

g 15
Alle vorkommenden Ergänzungen und Berichtigungen haben ſich auf den

Stand vom 1. Dezember zu beziehen .

§. 16.

„ Die für das Zählungsgeſchäft erforderlichen Druckſachen werden den Ge⸗
meinden ſeitens des Statiſtiſchen Bureaus zugeſendet .

§. 17.
Die Großh . Behörden werden erforderlichen Falls die Ausführung der

Zählung und die Bearbeitung des Zählungsmaterials thunlichſt unterſtützen ,
insbeſondere auch Bedacht darauf nehmen , daß Veranſtaltungen , welche den
Stand der anweſenden Bevölkerung vorübergehend weſentlich ändern können ,

ma öffentliche Verſammlungen und Feſte , zur Zeit der Zählung nicht ſtatt⸗
inden .

Die Großh . Bezirksämter haben namentlich auch darüber zu wachen , daß
die Bildung der Zählungskommiſſionen rechtzeitig erfolgt und das Zählungs⸗
material rechtzeitig an das Statiſtiſche Bureau abgeliefert wird .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .
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II .

Zählungsliſte .
Volkszählung im Großherzogthum Baden vom 1 . Dezember 1885 .

Memede ker o EE E . e Siua eara Senn NE TRUAS EAN Hw -M oo

Ort oder Wolnplab : ene rge kee : ea Zählbezirk Lit .

Zählungsliſte 7
m XÄLX—2227˙3ʃNiDuX2 — — — — — — — ———

Die Ergebniſſe der Volkszählungen bilden eine weſentliche und unentbehrliche Grundlage für die Verwaltung von Reih , Staat und

Gemeinde , ſowie für zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen , und dienen nicht minder den Zwecken der Wiſſenſchaft und des praktiſchen Lebens. Bei

der Wichtigkeit des Zählungsgeſchäfts wird von allen Betheiligten erwartet , daß ſie die dafür erforderlichen Angaben genau und vollſtändig machen und

überhaupt die Ausführung deſſelben nach Kräften unterſtützen . Die Haushaltungsvorſtände insbeſondere werden dringend aufgefordert , die gegenwärtige

Zählungsliſte am 1. Dezember Morgens gewiſſenhaft auszufüllen und zur Rückgabe an den Zähler von Mittag ab bereit zu halten .

UdDie Richtigkeit und Volländigkeit der Angaben auf gegenwärtiger Zählungsliſte beſcheinigt der Haushaltungsvorſtand .

Unterſ chrift : : ³è=
eree

Anleitung .
1. Vertheilung der Zählungsliſten . eigene Wohnung , oder, wenn nur fremde Wohnungen in Frage ftehen, diejenige

Für jede Haushaltung wird eine beſondere Zählungsliſte beſtimmt . eT Poo JE I a maaa a r a aa haer
Einer Haushaltung gleich zu achten und in beſondere Zählungsliſten ein⸗ nachtet haben (wie ReiſendeaufEi enbahnen , Poſten u. fe ., Eiſenbahn⸗ und

zutragen ſind die einzeln lebenden ſelbſtändigen Perſonen , welche Poſtbedienſtete , die Nacht über AE te Arbeiter u. f. w) werden in die

eine beſondere Wohnung inne haben und eigene Hauswirthſchaft führen . Zählungsliſte Herfenigen Haushaltun a aneneen et welcher ſie am Vor⸗

Andere alleinſtehende Perſonen werden in die Liſte derjenigen Haushaltung mittag par 1. o anlangen.
SARIB Eoy

peommerypaee jie wohnen , auh wenn ſie in derſelben feine Ber -
An Betreff der Bezeichnung der in der Naht vom 30 , November auf den

Die Haushaltungsvorſtände werden ſich vergewiſſern , daß keine der Per⸗ ſcheddend, ſo daß dieeſt nach12 Ahh Gebereſen a N
ma e fich in aa von

Hir pemp
oder eie vermietheten Räum⸗

wohl aber noch die erſt nach 12 Uhr Geſtorbenen
ichkeiten befinden , bei der Zählung übergangen werde . r Ieg S

: y

Die Gäſte in Gafthöſen und Herbergen , ſowie die Inſaſſen von An⸗ inna Tad T PN e pe — aea wa
ſtalten aller Art ( Kaſernen , Erziehungs⸗ , Armen⸗ , Kranken⸗ Strafanſtalten , aushaltung als Mitglieder an edören, die jedoche zu dieſer Do At Tao
Gefängniſſen u. ſ. to . ) find unter einer entſprechenden Ueberſchrift entweder in über ehendem Anlaß, ohne Aaf A ihrer Wohnun oder Schlafſtelle , aus

beſonderen Zählungsliſten , oder zuſammen mit der Haushaltung des Gaſtgebers der Hemehallun jend ſind leichviel ob fie inmerhalb oder außerhalb
yr des Vorſtehers ( Verwalters , Aufſehers u. ſ. . ) der Anſtalt , jedoch deutlich [des Ortes übernachten⸗

í | 1 E

on RSi e a Ei eine Hausholtung oder Anſtakt nicht aus , 5 Abweſ a werden hiernach beiſpielsweiſe die sameie N |

ſo ſind die dazu gehörigen Perſonen unter fortlaufender Nummer in zwei Sn E e r O a EE TET N
oder mehr Zählungsliſten ( Einlagen ) einzutragen und iſt auf der erſten boten, Geſellen, Strafgefangene u. ſ. w. aus ihrerFamilie abweſenden Per⸗
Liſte die Zahl der zugehörigen Liſten zu vermerken . fonen , da dieſe Perſonen als an ihren Aufenthaltsorten ( vo ſie in Dienſt

2 . Ausfüllung und Abholung der Zählungsliſten . T ſich ihrer Ausbildung wegen aufhalten u. ſ. . ) wohnend angeſehen

oT i y aS ; v ` 1a
Die Zählungsliſte wird am 1. Dezember Vormittags ausgefüllt . 4. Erläuterungen zu einzelnen Spalten , und zwar : | |

Die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der darin gemachten Angaben iſt an der
: ae . a pi i i

oben bezeichneten Stelle von dem Haushaltungsvorſtand durch Unterſchrift u Eon rE E A
Für noch unbenannte neugeborene Kinder iſt pier

zu beſcheinigen . s 5 a s n b. Zu Spaite 3, „Verwandtſchaft oder ſonſtige Stellung aum Haushaliungsvors

Bur Erlangung von Anstunft bei Zweifeln über die lrt der HE E a Dara aT er ADADera Am AE A AASP aenn EN 1E EE CIE DEIENE

a bei nachträglich entſtehendemBedarf an Zählungsliſten wende man ſi Dienſt irgend welcher Mrt ſtehend , oder zur Miethe oder als Schlafgänger oder Schlafgängerin

n ben Bühler oder an die GPE meal a a
am n Benton ober eee mnia ober a p aniBeſuch anwejenbit, dgl.

Di ä Sli
i

E er Mi 8; 5 c, 8U Spalte 9. eburtsort . ür diein der Zählungsgemeinde Geborenen
Die Abholung der Zählungsliſten beginnt am ezember Mittags

i "5 ipeta iBesien lentet 178 65 Ma gaien, jo i
be Oe i oe

J ; : p ’ w , k r ir iegt derſelbe außerha eng, der aat oder dag Lan ei Preußen auch no

3. Perſonen , welche in die Zählungsliſte einzutragen ſind . dier Krobinz e belb Babem der Regierängsbezirk) betzuseten . Für Dis in der öſterreichiſch⸗

In die ählungsliſte jind einzutragen die Anweſenden und die vor⸗ p pec Geborenen iſt außer dem Geburtsort das Kronland , in welchem derſelbe

„oo SM )
a egt, anzugeben .

Abeshehend Abweſenden nach Maßgabe der folgenden Beſtimmungen : . Zu Spalte 10. „Religion . “ Die Bezeichnung kann durch verſtändliche Abkürzungen

a. Xun das Verz eichniß der Anweſenden ſind alle Perſonen ohne aehan oiaa nicht getaufte Rinder ift die Religion anzugeben , in welde fie aufge⸗

dausnahme einzutragen , welche vom 30. November auf den 1. Dezember in e. Bu Spalte 11. „Beruf , Stand , Erwerb ꝛc. “ Hier iſt für den Haushaltungsvor⸗
en zu der Wohnung der Haushaltung gehörenden Räumlichkeiten übernachtet ſtand und für diejenigen Perſonen , welche einen Beruf ausüben oder erwerbend thätig ſind,

habe Ý f ied, ob dieſelben dauernd oder vorübergehend an derjenige Beruf, Erwerb oder Nahrungszweig genau zu bezeichnen, welcher die alleinige oder
1 ligterſchied . geh

weſend , hauptſächlicheBerufs⸗ oder Erwerbsthätigkeit oder inkommensquelle bildet .
Inländer oder Ausländer , Militär⸗ oder Civilperſonen ſind ; P oder. l

PIRAN 1 ag, j 5 Insbeſondere iſt a eben: bei Perſonen, welche hauptſächlich in einem landwirthſchaftlichen

Für Perſonen , welche ſich in Der Nacht vom 830. November auf den | Betriebe EDHO pinte Mnfeier Ciaenihal dieſe NIA ausgeübt werden Ho Land⸗
J. Dezember in verſchiedenen Wohnungen aufgehalten haben , gilt die Siehe die Fortſetzung auf folgender Seite !

GHierunter iſt anzugeben :
ob der Haushaltungsvorſtand die Wohnung inne hat als Eigenthümer , bezüglich der Räume , welche zu der Wohnung der Haushaltung gehören :

Miether , Untermiether , als Dienſtwohuung , in Nutznießung ?
Wohnräume Anzahl

einſchließlich
Schlafräume Küchje

außerdem Gaſtzimmer
in Gaſthäuſern , Anſtalts⸗ Vergl . dle Anleitung bei Ziff. ö.

Tume i En III
TH ES



R
a . Uetzeichniß aller in der Naht vom 30, November mm f. Deember in derWohmmug deß

Anweſende Perſonen .
( Vergleiche die Anleitung Biffer 3, auh Biffer 4a .

und 4b . )
Reihenfolge der Einträge : Haushaltungsvorſtand , Ehefrau ,
Kinder , ſonſtige Anverwandte , Gewerbsgehilfen , Dienſt⸗

boten , ſonſtige Wohnungsgenoſſen , Schlafleute und andere
Anweſende .

Geburtstag
und

Geburtsjahr .

Laufende

Nummer.
|

Familien⸗
ſtand .

Anzugeben :
ob ledig, ver⸗

heirathet ,
Wittwelr ) , ge⸗

ſchieden ( auf
Lebenszeit ge⸗

Geburtsort ,
auch Amtsbezirk , für außerhalb

Baden Geborene auch Geburtsland ,
bei Preußen auch Provinz ,

bei Bayern auch Regierungsbezirk

Summe der Anweſenden |

b. Verseidnip der ang der Hanshaltung vor

j ` j j i s à A
Borname . |

Fälnilieunme , Strumdöun Seu E Tag. Monot , Jehr . trennt ). Cera niin e
| haltungêvorftand . | E | |

Muster
1| Gustav Müller |Vorstand Januar | 1826 | verh . hier ! ——
2| Marie a

|
Ehefrau 17 . | Mai " 1834 | verh Ettlingen

ij ~
Ettlingen

3| Friedrich e
i

ti { Sohn
50 .

Derbr . | 1855 | Wittwer hier
T ]

I
;4| Sophie I Enkelin =-

: |
Novemb . | 1884| ledig hier —

ő | Johanna
—

Gross Schwiegermutter Juni | 1811 | Witwe Pressburg
E

Ungarn
6| Karoline | Berg Dienstbote Oktbr . | 1859 | ledig Speyer Bayern , Pfalz
7| Paul Frei | in Kostu . Wohnung

< 7 ,
| : Noud . | 1861 | ledig Ehrstädt Sinsheim

8| Wilhelm | Schulze e in. Schlafstelle `21. | Aug . | 1837 geschied . | Liegnitz Preussen , Schlesien
9| Franz | Fischer i einquartint J . Fept . | 1864 | ledig hier ——

Tsak 3 Hirsch | Besuch ni 25. | Febr . 1644 verh . Worms inie Hessetn
e . ni

Summe . der Anwesenden
Hop TS w 3

1. 2. TE E TOIA nbniet 8 . a Ar

| a T pains hu. ſ. w.
( F Beilen )

Vorübergehend abweſende Perſonen .

Anna | Tochter
| Gewerbsgehilfe

1] Mai | 1859 ledig

30. | Oktob . | 1868
| |

ledig iiig
hier

-Heilbromn
`

| Württemberg

] G Beilen )
T pi|| f

Summe der Abweſenden

werbe, oder aber
keinen erwerbend

Dem Zähler liegt die

wirthſchaft ; bei Gewerbetreibenden ,
wirthen . Werkmeiſtern , Geſt
Buchführern , K
der Fabrikation

zu ſorgen , daß jede Haush
und daß alle Zählungsliſte
ausgefüllt wieder in ſeine

Wo erforderlich , wird er die
durch Rath und That unterſtützen .

i :, B. Guütsbeſitzer nicht thätig ,
Pfründner , Leibgedinger , Unterſtützter . Namentlich iſt bei
Beamten , Angeſtellten , Offizieren und dergl . der Zuſatz „a. Dup ng D
machen. — Für weibliche Familienangehörige und Kinder iſt immer dann ein Eintrag zumachen, wenn ſie ſelbſt regelmäßig eine Erwerbsthätigkeit ausüben o

arbeiten

oder ob in häuslicher Arbeit ;

Handwerkern , Fabrikanten , Kaufleuten , Gaſt⸗
ſellen, Lehrlingen , Fabrikarbeitern , Bergleuten , Ge

ommis und ſonſtigen Gewerbsgehilfen : der beſondere Zweig
„ des Bergbaues , Handels , der Wirthſchaf

Beamten , Angeſtellten , Rechnungsführern , Schreibern ꝛc.
Geſchäftszweigs ( unter Beifügung des Amtscharaktersdie Charge ; bei Taglöhnern und Handarbeitern :
Jveigs , in welchem ſie beſtändig oder meiſtens
Forſt⸗, Eiſenbahn⸗, Straßen⸗ oder Waſſerbauarbeiten ,
Gewerbs⸗ oder Geſchäftsarten ,
Mägden ; ob für Landwirthſchaft , Handel oder für welches andere

für häusliche Dienſte(einſchl. perſönliche Vedienun
en Beruf ausüben ,

gewerblichen Beſitzes oder ſonſt von eigenem Vermögen ,
ſtützung leben , iſt eine Be
und erwerbsthätig find ,

SHl
i ) Austheilung und Wiedereinſammlung der Zählungs⸗

liften in dem ihm zugewieſenen Zählbezirke vb. Er hat dabei vor allem dafür
altung ſeines Zählbezirks eine Zählungsliſte erhält ,
n vorſchriftsmaͤßig , vollſtändig und wahrheitsgemäß
Hände gelangen .

Bevölkerung bei der Ausfüllung der Liſten

t oder des ſonſtigen Gewerbes ; bei
: die Art des Amtes , Dienſt⸗ oder

in Spalte 12) ; bei Militärperſonen :
die Urt des Gewerbes , Geſchäfts⸗ oder Arbeits⸗

„ ob in Landwirthſchaft , bei Garten⸗,
oder in welchen anderen beſtimmten

bei Dienſtboten , Knechten ,
beſonders zu nennende Ge⸗

O. —Für Perſonen , welche
ſondern aus dem Ertrage eines landwirt

von Renten , Penſionen , oder Unter⸗
zeichnung zu wählen , welſche erſichtlich macht , dab fie nicht berufs⸗

vormaliger Kaufmann , Rentner,
nicht mehr im Dienſt befindlichen

oder „penſ. “ zu

der an einer ſolchen Theil

nehmen. — Studirende und 14 Jahre alte oder ältere Schüler ſind als ſolche zu bezeichnen.Im Uebrigen erhalten Haushaltungsangehörige ohne erwerbende Berufsausübung und ohne
eigenes Einkommen in der Regel keine Bezeichnung .

f. Zu, Spalte 12. „Stellung im Beruf . “ Hier iſt die Eigenſchaft , in welcher die
betreffende Perſon in dem angegebenen Beruf thätig iſt , in folgender Weiſe zu bezeichnen :aa. Db Inhaber , Mitinhaber ( Kompagnon ) , Pächter , Handwerksmeiſter , Unternehmer ,Direktor , Adminiſtrator oder ſonſtiger Geſchäftsleiter oder überhaupt felbſtändig ;bb. ob Verwalter ,i Prokuriſt , Disponent , Vuchhalter ,

reiſender , Kommis , Schreiber , Rechner ; oder ob Wer
ſelle, Lehrling , Fabrikarbeiter , Steiger , Knappe , L
Austräger , Portier , Kutſcher , Knecht , Hausknecht ,
Ladenjungfer ; Dienſt⸗, Kinder⸗, Zimmer⸗

Rechnungsführer , Handlungs⸗
kführer , Aufſeher , Gehilfe , Ge⸗

adendiener , Kellner , Taglöhner ,
Magd , Aufwärterin , Köchin,

„Schankmädchen u. ſ. w.
L. In Spalte 13 „Staatsangehörigkeit “ iſt für jede Perſon ein Eintrag zu machen;dabei kann für Baden einfach ein E f íh. 3n Spalte 14 nnd ita . „ Wohnort ift für diejenigen Perſonen eine Angabe zu

machen, welche für gewöhnli
nur vorübergehend ſich aufhalten
Nacht, als Krankenwärter , in Einquartirung ꝛc. ,
fangene ꝛc. Wohnen ſolche Perſonen am Zählun gort ferb , fund Haus⸗Nr. oder

B. geſetzt werden.

ch nicht an der Haushaltung theilnehmen , ſondern darin
„bezw . übernachtet haben , Gäſte , zum Beſuch, über

oder als Kranke in Krankenhäuſern , Ge⸗
o iſt „ hier “ nebſt Straße

ſonſtiger genauer Bezeichnung ihrer Wohnung einzutragen .
( Die Eintragstabelle nahm die zwei Innenſeiten der

g

III . Anweiſ ung
X ke| Der Zähler empfängt außer dem gegenwärtigen ,

weiſung enthaltenden Bogen eine Kontrolliſte und die
erforderlich erachtete Anzahl von

Süäglungsliften .
Der Zähler wird ſich zunächſt aus

belehren , insbeſ

Verordnung und An⸗
für ſeinen Zählbezirk

dieſen Druckſachen über ſeine Aufgabe
ondere mit der Einrichtung der Zählungsliſten und mit der

Darauf befindlichen Anleitung genau bekannt machen und , wenn ihm die örtlichen

“ ber : geb
Muster

| eine
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ezeichnen. In der unteren Abtheilung der Spalten 14 und 14a. iſt für die Abweſenden eine An⸗ tandes die Beantwortun Fr ch ; jes YR t

i
und ohne gabe über den Grund der Abweſenheit und ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort zu machen, P per Zahl E as l eat TA w ) der Art Se Wohnun gsbeſitzes

j d: G. über den Ort bezw. Amtsbezirk oder das Land , wo ſie bekannter⸗ oder muthmaßlichel SEOTI CEE genen rei riyIher die Weife aue Beit fich befinden, Wenn fie am Bählungsort jelbft vorübergehend in einer TEON Betreff der erſteren gilt als Dien ſtwoh wing diejenige , derei Be -

aamen | a aeaa atng Net oafalen te , Mierea gaden, To E Diege bee
ote | fip mit enem Dienftoerhäftnih verbunden ift , afe Nupnieper berjenige ,

ndig ; Hiezu wird beſonders hervorgehoben , daß es zur Vermeidung von Doppelzählungen und welcher keiner der ſonſt geuannten Beſitzesarten angehört bezw . ene Wohnung
ndlungs⸗ Auslaffungen bezw. von Auſtänden und Nachfragendurchaus nothwendig iſt , daß in jeder unentgeltlich , aber nicht als Dienſtwohnung inne hat .
rk A genoman RA oa granen ANE 3 — und RGSalle In Betreff der letzteren ſind als Wohn⸗ einſchl. Schlafräume die zu der
aglöhner , orübergehend anweſenden Perſonen im Verzeichniß ., alle vorübergehend M al ért wt afi : ＋.
Köchin , abweſenden Haushaltungsmitglieder im Verzeichniß b. der Zählungsliſte vollſtändig e uug ber pp apin (affer in der Zählungsliſte eingetragenen Perſonenein

TE gm9 jie fie die Spalten 14 und14à . forgfältig ausgefüllt werden. einſchl . Dienſtboten , Gehilfen , Zimmermiether , Schlaf - und Koſtgänger ꝛc. )
machen; i. Bu Spalte 15.
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s . 5i +
für die Zähler .
Verhältniſſe ſeines Zählbezirks und die darin wohnenden Haushaltungen nicht Zählungsliſte zu geben ( vergl . die Anleitung auf der Zählungsliſte Ziffer 1
chon bekannt ſein ſollten , von der Zählungskommiſſion oder Gemeindebehörde Abſatz I und ) .

und auf ſonſtige Weiſe ſich Kenntniß hierüber verſchaffen .. 4.

Für alle, m aktiven Dienſt ſtehenden bundesangehörigen Militär - | gehörigen Räume zu zählen , welche zum Wohnen und zum Schlafen benutztperſonen des Heeres und der Marine ' , mit Einſchluß von Militärbeamten und Aerzten und E d 0 a h ie Dio SNS x p. wario T
der auf beſtimmte Zeit Beurlaubten , iſt in Spalte 15 ( außer dem Wort „ aktiv “ ) der werden bezw . dazu beſtimmt ſind . Die Gaſtzimmer der Gaſthäuſer ꝛc. und
Truppentheil , die Kommandobehörde , Adminiſtration ꝛc. (in Spalte 12 die Charge) anzugeben . | Die Räume der Anſtalten für die Inſaſſen ſind beſonders anzugeben . Das

5. Angabe über die Wohnverhältniſſe .
Vorhandenſein einer Küche ( eines zum Kochen beſtimmten und eingerichteten
Raumes ) iſt durch 1, das Fehlen durch 0 zu bezeichnen ; bei gemeinſamer

Auf der Titelſeite iſt außer der Unterſchrift des Haushaltungsvor⸗Benutzung mit einer , zwei ꝛc. anderen Haushaltungen iſt ½, 7½ ꝛc. zu ſetzen .
ählungsliſte ein , die Anleitung die Titel - und Rückſeite ) ,

| Befinden fih in einem Wohnraum oder einer Wohnung zwei vder mehr
von einander unabhängige Haushaltungen oder einzelne ſelbſtändige Perſonen ,

Die Austheilung der Liſten iſt in der Zeit vom 28. Vormittags bis ſo hat jede derſelben eine beſondere Zählungsliſte zu erhalten .
30. November Mittags von Haus zu Haus vorzunehmen . Größeren Haushaltungen , Gaſthöfen , Anſtalten ꝛc. ſind nach Bedarf zwei

In jede Haushaltung , womöglich an deren Vorſtand ( Familienhaupt ) oder mehr Zählungsliſten zuzuſtellen . ( Anleitung auf der Zählungsliſte Ziffer !
elbſt und an jede einzeln lebende ſelbſtändige Perſon iſt unmittelbar eine Abſatz 4 und ) .



XIV

Reicht der dem Zähler übergebene Vorrath an Zählungsliſten nicht aus ,
fo wird er ſich zur Ergänzung deſſelben an die Zählungsbehörde wenden .

§. 5.
Die Zählungsliſten ſind von dem Zähler auf der Titelſeite mit den dort

geforderten Ortsbezeichnungen ( Gemeinde , Wohnplatz , Straße , Haus ) und mit
laufender Nummer zu verſehen , ſofern ſolches nicht ſchon don der Zählungs⸗
kommiſſion geſchehen iſt .

Werden in eine Haushaltung , einen Gaſthof , eine Anſtalt ꝛc. mehrere
Zählungsliſten gegeben , ſo erhalten dieſelben gleichlautende Nummern unter
Zuſatz von . , . , c. ꝛc. ( vergl . Anleitung auf der Zählungsliſte Ziffer 1 letzter
Abſatz , ſowie unten §. 8 Abſatz 1 und ) .

§F. 6.
Trifft der Zähler in einer Haushaltung ( Wohnung ) Niemanden an , dem

er die Zählungsliſte einhändigen könnte , ſo wird er ſie an Hausgenoſſen oder
Nachbarn zur weiteren Beſorgung übergeben , nöthigenfalls aber den Beſuch
wiederholen .

=gnn
„ Der Zähler wird darauf achten und ſich durch Nachfrage darüber verge⸗

wiſſern , daß bei der Vertheilung der Liſten kein bewohntes Gebäude und in
den bewohnten Gebäuden keine Haushaltung ſowie keine einzeln lebende
ſelbſtändige Perſon übergangen wird , und daß auch diejenigen Haushaltungen
und einzelnen Perſonen Zählungsliſten erhalten , die in ſolchen Gebäuden
wohnen oder ihre regelmäßige oder vorübergehende Schlafſtelle haben , welche
nicht hauptſächlich oder nicht für gewöhnlich zu Wohnzwecken dienen ( wie
Theater , Muſeen , Kirchthürme , Lager⸗ und Vorrathshäuſer ꝛc. , ſowie einzeln
liegende Ställe , Scheunen , Garten⸗ und Rebhäuſer A

Auch auf Schiffe , Flöße , Schiffsmühlen , welche im Hafen , Strome , Fluſſe
oder See innerhalb des Zählbezirks liegen , oder welche dort am Vormittag
des 1. Dezember von der Fahrt über Nacht anlangen und auf denen Perſonen
wohnen oder übernachten , ſodann in Baracken , Hütten , Bretterbuden , Zelten ,
Wagen ꝛc. , welche als Wohnung oder vorübergehend zum Uebernachten Dienen
( für Feld⸗ , Wald⸗ , Straßen⸗ , Eiſenbahn⸗ und andere Bauarbeiter , Wächter ,
Hirten , reiſende Handwerker und Schauſteller , Markt⸗ und Meßleute ꝛc. ), ſind
Zählungsliſten in erforderlicher Anzahl zur Ausfüllung zu geben .

§. 8.
Bei den Auſtalten iſt zu beachten , daß , wenn darin mehrere Verwaltungs⸗ ,

Aufſichts⸗ oder Dienſtperſonen mit beſonderer Haushaltung oder ſonſtige Haus⸗

enungen wohnen , jede derſelben eine Zählungslifte mit beſonderer Nummer
erhält . :

In Anſtalten , in denen Familien oder einzelne Perſonen lediglich Obdach
oder Wohnung erhalten , aber jede für ſich beſondere Hauswirth⸗
ſchaft führen , wie in den gewöhnlichen Gemeinde⸗Armenhäuſern , iſt jede
ſolche Haushaltung zꝛc. mit einer beſonders nummerirten Zählungsliſte zu ber -
ſehen ; jedoch iſt auf der Titelſeite derſelben hinter der Nummer die Art der
Anſtalt ( Gemeinde⸗Armenhaus ) anzugeben .

Die Gaſtwirthe ſowie die Vorſteher , Verwalter oder Aufſeher der Au⸗
ſtalten ſind bei Einhändigung der Liſten darauf aufmerkſam zu machen , daß
die Namen der Mitglieder ihrer eigenen Haushaltung und der Gäſte , bezw .
der in die Anſtalt aufgenommenen Perſonen ( ſofern dieſe nicht nach der Be⸗
ſtimmung des vorigen Abſatzes beſondere Zählungsliſten erhalten ) durch eine
deutliche Ueberſchrift für die letzteren von einander getrennt werden ( Anleitung
auf der Zählungsliſte Ziffer 1 Abſatz ) .

Die Gaſtwirthe ſind ferner darauf hinzuweiſen , daß ſie die bei ihnen vom
30 . November auf den 1. Dezember übernachtenden Gäſte rechtzeitig um
die erforderliche Auskunft über ihre Perſonalien erſuchen , auch die am 1. De⸗
zember Vormittags einkehrenden Gäſte befragen , ob ſie die Nacht unterwegs
zugebracht , bezw . noch in keine Zählungsliſte eingetragen ſind, und bejahenden
Falls entſprechend verfahren .

§. 9.
Bei der Zählung der Militär⸗ und Civilperſonen ift gleichmäßig gu ver -

fahren , und ſind die Kaſernen in gleicher Weiſe wie die ſonſtigen Anſtalten zu
behandeln (§. ) . |

Die in Lazarethen , Arreſthäuſern , Zeughäuſern und anderen Militärge⸗
bäuden , ſowie die in Privathäufern wohnenden einquartierten und übernachten⸗
den Militärperſonen ſind deßhalb als in dieſen Gebäuden Anweſende zu ver⸗
zeichnen . Für Wachtlokale ſind gleichfalls Zählliſten zu beſtimmen und Mann⸗
ſchaften , welche die Nacht vom 30 . November zum 1. Dezember dort zubringen ,
als in den RR Wachtlokalen Anweſende zu behandeln .

Anderſeits ſind Mannſchaften , welche aus den Kaſernen und Quartieren
über Nacht oder länger vorübergehend abweſend ſind , in die Zählungsliſten
der Kaſernen oder betreffenden Quartiergeber als Abweſende einzutragen .

|

§. 10. |
„ Die Wiedereinſammlung der Zählungsliſten hat der Zähler nach 12 Uhr

Mittags des 1. Dezember zu beginnen , ununterbrochen fortzuſetzen und vor
Abend zu beendigen . Sollte dies nicht möglich ſein , ſo wird der Zähler die⸗
ſelbe am 2. Dezember fortſetzen und bis zum Abend des 2. Dezember vollenden .

§F. 11.
Der Zähler hat die Liſten beim Empfang an Ort und Stelle einer Durch⸗

cE er und etwaige Mängel nach mündlicher Erkundigung ſofort
zu berichtigen .

Sind einzelne Spalten nicht vollſtändig ausgefüllt , ſo veranlaßt der Zähler
die betreffenden Nachträge . Iſt eine Liſte gänzlich unausgefüllt geblieben , ſo

wird der Zähler dieſelbe ſofort ausfüllen laſſen oder auf mündliche Erkundigung
ſelbſt ausfüllen . Iſt eine Liſte verloren gegangen , ſo wird er dieſelbe erſetzen
und ebenſo verfahren . pa

Namentlich Hat der Zähler auch darauf zu achten , daß auf derTitelſeite
die Unterſchrift des

m a et nicht fehlt , und daß die Fragen
wegen der Wohnverhältniſſe beantwortet , bezw . die zwei Vierecke wegen der

Wohnräume und Küche ausgefüllt ſind .

SEL f
Trifft der Zähler bei der Wiedereinſammlung in einer Haushaltung Nie⸗

manden an , und iſt für dieſelbe bei Hausgenoſſen oder Nachbarn eine ausge⸗
füllte Liſte nicht hinterlegt worden , ſo füllt der Zähler für dieſe Haushaltung
auf Grund mündlicher Nachfrage eine Zählungsliſte aus , vorbehaltlich der

Erſetzung durch eine etwa vom Haushaltüngsvorſtand nachgelieferte .
Iſt eine ganze Haushaltung zur Zeit vom Orte abweſend , ſo verfährt er

wie vorſtehend angegeben , indem er die Mitglieder dieſer Haushaltung in das

Verzeichniß b. ( der Abweſenden ) der Zählungsliſte einträgk .
In ſolcher Weiſe vom Zähler ausgefüllte Zählungsliſten ſind mit bezüg⸗

lichem Vermerk und mit der Unterſchrift des Zählers zu verſehen .

§F. 13.

Bei der Einſammlung der Liſten hat der Zähler ſich nochmals davon zu
überzeugen , daß in ſeinem Zählbezirk kein Wohngebäude , kein ſonſtiges bewohntes
Gebäude , keine ſonſtige Aufenthaltsſtätte , keine Hausbaltung und keine einzeln
lebende Perſon übergangen iſt , ſowie davon , daß alle Perſonen , welche in den
Wohnungen der Haushaltungen oder in den dazu gehörenden Räumlichkeiten
( in Nebengebäuden , Stall⸗ und Speicherräumen ꝛc. ) übernachtet haben , oder

welche am Vormittag des 1. Dezember in der Haushaltung eingetroffen und
nach der Anleitung auf der Zählungsliſte ( 3 a. Abſatz 3) als Anweſende zu
verzeichnen waren , wirklich und richtig aufgenommen ſind . Etwa Verſäumtes
wird er ſofort nachholen oder nachholen laſſen.

§. 14.

Bei Durchſicht der Liſten iſt insbeſondere auch darauf zu achten : daß die
kleinen Kinder vollſtändig eingetragen ſind und der Eintrag nicht etwa

unterbleibt , weil das Kind noch nicht benannt oder getauft ift ;
daß die Spalten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 13 für alle Perſonen

einen Eintrag enthalten , daß für jede aktive Militärperſon ſich in jeder
der Spalten 11, 12 und 15 ein Eintrag findet , bei nicht mehr aktiven

Militärperſonen ausdrücklich „a. . “ , „z. . « , „penſ . “ beigeſetzt und

Spalte 15 leer gelaſſen iſt ; i
dah für die Perſonen , welche aus dem Inhalt der Angaben , insbe⸗

ſondere der Spalte 3 des Verzeichniſſes . , als nicht für gewöhnlich
zur Haushaltung gehörend und als nur vorübergehend anweſend
zu erkennen ſind , der Wohnort in Spalte 14 angegeben iſt , oder wenn
die vorübergehend anweſende Perſon für gewöhnlich in einem anderen

Hauſe des Zählungsortes ſelbſt wohnt , dieſes Haus nach Straße und

Hausnummer oder ſonſt genau bezeichnet iſt ; n ;
als vorübergehend anweſende Perſonen ſind beiſpielsweiſe zu bez

trachten : Gäſte in Gaſthäuſern oder zum Beſuch , als Theilnehmer an

geſetzgebenden oder anderen Verſammlungen , zur Aushilfe als Kranken⸗

wärter , Wartefrauen , zu kurzer Dienſtleiſtung als Näherinnen , Tag⸗
löhner ꝛc. anweſende Perſonen , im Herumziehen begriffene Hauſirer ,
für die Dauer einer Uebungszeit oder eines Marſches einquartierte ,
oder auf Urlaub für beſtimmte Zeit anweſende Soldaten 2c. Auch
zum Beſuch anweſende Familienangehörige und Verwandte , welche
anderswo ihre gewöhnliche Wohnung (Schlafſtelle) haben , ſind Hierher
zu rechnen . Iſt eine ganze Haushaltung offenbar nur vorüber⸗

gehend am Zählungsort anweſend ( wandernde Hauſirer , Schauſteller
und Muſikanten , Markt⸗ und Meßhändler , Schiffer , Straßen⸗, und

Bahnbauarbeiter ꝛc. ) , ſo iſt dies zu bemerken und gleichfalls der gez
wöhnliche shior der Haushaltungsmitglieder anzugeben ;

ſowie darauf , daß alle aus der Haushaltung vorübergehend abweſenden
Perſonen , d. h. ſolche Abweſende , welche nicht aufgehört haben , Mit⸗
glieder der Haushaltung zu ſein , in dem Verzeichniß b. angegeben ſind

als vorübergehend abweſend gelten beiſpielsweiſe und ſind in dieſes
Verzeichniß einzutragen : die auf Berufs⸗ , Geſchäfts⸗, Vergnügungs⸗
oder Erholungsreiſen , als Vertreter beim Reichs⸗ oder Landtag , bei
Kreis⸗ oder ähnlichen Verſammlungen , auf Beſuch , zu Krankenßflege ,
als Erkrankte in Krankenhäuſern , auf Tagelohn oder in ſonſt kurz
vorübergehender Arbeit Abweſenden , als auf beſtimmte Zeit beur⸗
laubte Militärperſonen 2c. Als dauernd abweſend gelten und ſind
nicht darin aufzunehmen : ſolche Familienangehörige , welche in einer
andern Haushaltung , ſei es auswärts oder am Zählungsorte ſelbſt ,
ihre gewöhnliche Wohnung ( Schlafſtelle ) haben rei: „Allgemeine ,
Anleitung “ auf der Zählungsliſte Ziffer 8 b. Abſatz ) ;

und ferner , daß , wenn von zuſammenlebenden Ehegatten der eine zur
Zeit der Zählung aus deren Wohnung abweſend iſt , derſelbe in dem
Verzeichniß b. niht fehle .

( Bei früheren Bählungen ift die Wahrnehmung gemacht worden , dağ
die Verzeichnung vorübergehend An⸗ oder Abweſender öfters nicht richtig
behandelt oder unterlaſſen wurde , weil man annahm , daß dieſelben
in einer andern Haushaltung eingetragen , oder nicht eingetragen
würden . Es iſt aber durchaus nothwendig , daß die vorübergehend
An⸗ und Abweſenden lediglich nach den Verhältniſſen der betreffenden
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Haushaltung , für welche die Liſte ausgefüllt wird , vollſtändig und vor⸗

ſchriftsmäßig und unbekümmert um das , was etwa in einer andern

Haushaltung zu geſchehen hat —— geſchehen könnte , eingetragen werden .

Auch den Einträgen in die Spalten 11 und 12 der Zählungliſten iſt ein
prüfender Blick zuzuwenden , um zu ſehen , ob dieſelben den in der Anleitung
der Zählungsliſte 4e . geſtellten Anforderungen genügen .

§. 16 .
Die Beſtimmung in §. 3 Abſatz 4 der Verordnung und in Za . Abſatz 4

der Anleitung der Zählungsliſte iſt dahin zu verſtehen und anzuwenden , daß
chon vor Mitternacht Geborene und erſt nach Mitternacht Geſtorbene zu
zählen ſind , erſt nach Mitternacht Geborene und ſchon vor Mitternacht Ge⸗
ſtorbene dagegen nicht zu zählen ſind .

§. 16a .

Behufs der Ertheilung von Auskunft und der Prüfung der Angaben über

cn ODUR iS auf der Titelſeite der Zählungsliſte iſt noch zu
emerken :
Ob ein Raum als Wohn⸗ bezw . Schlafraum zu zählen iſt , hängt von

ſeiner Benützung und Beſtimmung ab. Es ſind daher als ſolche die entſprechend
benützten Räume und auch die nach ihrer Anlage zum Wohnen und Schlafen
beſtimmten heizbaren und nicht heizbaren Zimmer , Stuben , Kammern und
anderen Gelaſſe zu zählen . Sodann iſt zu beachten , daß die Angabe auf die
geſammte Wohnung der Haushaltung , d. h. aller in die Zählungsliſte ein⸗

getragenen Perſonen , einſchließlich der Dienſtboten , Gehilfen , Zimmermiether ,
Koſt⸗ und Schlafgänger ꝛc. ſich zu beziehen und auch die von der Hauptwoh⸗
nung etwa getrennten Wohn⸗ und Schlafräume in anderen Stockwerken , im
Manſarden⸗ , Dach⸗ und Kellergeſchoß oder in Nebengebäuden zu begreifen hat .
Bei Gaſthäuſern , Herbergen , Logirhäuſern ꝛc. , ſowie bei Anſtalten ſind die
Wohnräume der Haushaltung des Wirths bezw . Vorſtandes , Verwalters oder
Auffehers und die Gaſt - nnd Beherbergungsräume bezw . Aufenthalts⸗ und
Schlafräume der Inſaſſen getrennt zu zählen und getrennt an den dafür be—
beſtimmten Stellen einzutragen .

Unter Küche iſt ein ausſchließlich oder hauptſächlich zum Kochen beſtimm —
ter und eingerichteter Raum zu verſlehen . In der Regel wird jeder Haus -
haltung eine Küche zugehören und in dem betreffenden Viereck eine 1 einzu⸗
tragen ſein . Falls eine Küche von zwei oder mehr Haushaltungen gemeinſam
benützt wird , ſo iſt bei jeder ein entſprechender Bruch ( ½, 1½ ꝛc. ) anzugeben ,
wie ſolches auch für die etwaige gemeinſame Benützung von Wohn⸗ und
Schlafräumen gilt . Wenn eine Haushaltung zwei oder mehr Küchen zur Ver⸗
fügung hat , ſo iſt gleichwohl nur eine 1 einzutragen .

Nicht in Betracht für die Aufnahmen kommen Waſchküchen , Trocken⸗

ſpeicher, Keller , ſowie Kammern und Verſchläge , die zur Aufbewahrung von
Vorräthen ( Speiſen , Holz , Kohlen , Wäſche , Geräth ꝛc. ) beſtimmt ſind , Ge⸗
ſchäfts⸗, Gewerbe⸗ und andern Zwecken dienende Räume ( Verkaufsläden , Werk⸗
ſtätten , Kontore , Lagerräume , Badezimmer ꝛc. ). Wenn jedoch ſolche Räume
zugleich auch zum gewöhnlichen Aufenthalt oder zum Schlafen dienen , ſind ſie
den Wohn⸗ und Schlafräumen zuzuzählen .

ALG
Ueber die Vertheilung und Einſammlung der Zählungsliſten führt der

Zähler ein Verzeichniß , die ſog . Kontrolliſte .

§. 18.
In dieſe Liſte verzeichnet der Zähler bei der Vertheilung der Zählungs⸗

XV

liſten in angemeſſener Reihenfolge alle Gebäude ſeines Zählbezirks unter
Angabe der Hausnummer oder ähnlicher Zeichen und der Art ( ob Wohnhaus ,
Fabrik , Lagerhaus 2c. ) und neben jedem Gebäude die Namen der Haus⸗
haltungsvorſtände und einzelnen Perſonen , an oder für welche er Zählungs⸗
liſten in daſſelbe abgibt .

Dabei ſind ſowohl die eigentlichen Wohngebäude , als auch die Gebäude ,
welche ganz oder hauptſächlich anderen Zwecken als Wohnzwecken dienen ( wie
Kirchen , Schul⸗ und Rathhäuſer , Amts⸗ , Gerichts⸗ , Sammlungs⸗ und Fabrik⸗
gebäude , ſowie Lagerhäuſer , Scheunen , Ställe , Schuppen ꝛc. ) einzutragen . Iſt
das Gebäude unbewohnt , ſo wird an Stelle des Namens ein Strich geſetzt .

Nebengebäude ( angebaute und freiſtehende ) gelten als zum Hauptgebäude
gehörig und werden nicht beſonders angegeben .
Werden Zählungsliſten in Aufenthaltsſtätten oder Obdache , welche keine

eigentlichen Gebäude ſind , gegeben , ſo ſind dieſe nach ihrer Art zu nennen
Schiff , Baracke , Arbeiterhütte , Schaubude , Zelt , Wagen ꝛc. ).

Der Zähler wird beſondere Aufmerkſamkeit auf die richtige und voll⸗
ſtändige Angabe der Oertlichkeit , bei geſchloſſener Ortslage , der Straßen und
Plätze , zerſtreuter und vereinzelter Lage , der einzelnen Weiler , Zinken , Höfe ,
Häuſer ꝛc. verwenden .

§. 19.

In die letzte Spalte der Kontrolliſte werden Bemerkungen über beſondere
und unregelmäßige Vorkommniſſe eingetragen , z. B. und namentlich :

in Betreff überflüſſiger und ausgefallener , erſetzter nachträglich auf⸗
geſtellter und nicht in rechter Stelle eingereihter Zählungsliſten ;

darüber , daß alle Mitglieder der Haushaltung zur Aufnahmezeit ab⸗
weſend ſind ;

an welche Perſonen eine Zählungsliſte zur Beſorgung an eine nicht
zu Haus angetroffene Haushaltung übergeben wird ;
die Bezeichnung von Gaſthäuſern und Anſtalten , die Eigenſchaft als

Gäſte ( von Gaſthäuſern ) :
der Berufsſtand der Perſonen , welche in einer außergewöhnlichen

Aufenthaltsſtätte ( Hütte , Bude , Wagen ꝛc. ) ſich aufhalten ;
der Grund , weshalb ein Wohnhaus zur Zeit unbewohnt iſt ( wegen

Wegzug oder Umzug , Todesfall , Mangel an Miethern , im Umbau , im
Bau , Neubau , baufällig , durch Feuer beſchädigt oder zerſtört ꝛc. ) ;

darüber , daß ein Gebäude mehrere Hausnummern hat oder mehrere
Gebäude eine Hausnummer haben , daß eine Hausnummer in der Reihen⸗
folge ausfällt , oder lediglich einer Bauſtelle entſpricht ꝛc.

§. 20.

Den Rückempfang der ausgefüllten Zählungsliſten wird der Zähler durch
irgend ein Zeichen erſichtlich machen ( kontroliren ) .

8. 21.
Nach vollendeter Wiedereinſammlung hat der Zähler die Zählungsliſten

nochmals zu prüfen , etwaige noch erforderliche Nachträge , Ergänzungen und
Berichtigungen alsbald zu bewirken , in die Kontrolliſte die Zahl der an⸗ und

abweſenden Perſonen einzuſetzen , die Summen dieſer Einträge zu ziehen , die
Zahl der Haushaltungen auszuzählen und in Spalte 5 einzutragen , die Kon⸗

trolliſte durch ſeine Unterſchrift als richtig zu beſtätigen und dieſelbe nebſt den
geordneten ausgefüllten Zählungsliſten und den nicht ausgefüllten Zählungs⸗
liſten der Zählungskommiſſion bis ſpäteſtens 5. Dezember zu übergeben , welcher
er auch auf Anfordern Aufklärung bezüglich der Einträge in die übergebenen
Zählungspapiere ertheilen wird .

IV .

Rontrolliſte .
Volkszählung im Großherzogthum Baden vom 1. Dezember 1885 .
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V. Zählbezirks⸗
Volkszählung im Großherzogthum Baden vom 1. Dezember 1885 .

Amtsbezirk aD E . laada diu Ra T Gemeinde

++ + è 0

Jählbezirks⸗Tabelle Lit .
AES AAMA = MAneaat

Anleitung
1. 3n diefe Tabelle find die im Vordruck der Spalten bezeichneten Ergebniſſe Nebengebäude eines anderen Gebäudes ſind , zu verzeichnen , mögen die⸗

der Kontrolliſte und der Zählungsliſten für den betreffenden Zählbezirk | ſelben bewohnt oder unbewohnt , zum Wohnen oder zu anderen Zwecken
einzutragen .

Werden hierbei noch Auslaſſungen , Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten
in den Angaben bemerkt , ſo ſind dieſelben in geeigneter Weiſe zu ergänzen ,
bezw . zu berichtigen .

2. In Spalte 1 iſt die Oertlichkeit nach Namen und Art zu be⸗
zeichnen , alſo Straße , Platz ꝛc. des Orts und wenn der Zählbezirk mehrere
Wohnorte oder zerſtreut und vereinzelt gelegene Wohnplätze und Gebäude
begreift , ji an

und die Art nach Beſchaffenheit , Beſtimmung , Bau⸗
art ꝛc. , alſo ob :

Stadt , S Dorf, Weiler , Zinken , Hof, Mühle ( Mahl⸗, Säg⸗, Oel⸗ ꝛc. , Schloß ,
Burg , Fabrik , Ziegelei , Forſt⸗, Zoll⸗, Wachthaus , Bahnhof , Halteſtelle , Bahnwartshaus ,

einzelt auf der Gemarkung bezw . im Zählbezirk liegen .
4. In Spalte 3 iſt die Art des Gebäudes anzugeben . Gewöhnliche

Wohnhäuſer ſind mit W. zu bezeichnen . |
Aufenthaltſtätten , welche nicht eigentliche Gebäude find ( Schiffe , Baracken ,

|

beſtimmt ſein , in den Ortsettern oder in zerſtreuten Ortſchaften oder ver⸗

|

Sne Hütten , Zelte , Wagen ꝛc. ) , ſind hier gleichfalls nach ihrer Art zu
enennen .

Wenn auf ein Gebäude mehrere Haushaltungen kommen , ſo iſt die
Hausnummer oder ſonſtige Hausbezeichnung und die Art des Gebäudes
in Spalte 2 und 3 nur einmal , und zwar bei der erſten Haushaltung

einzelnes Gaſt⸗, Wirthshaus , einzelnes Wohnhaus ꝛc. anzugeben .
3. In Spalte 2 ſind die Hausnummern oder andere ähnliche Bezeich⸗ 5. In Spalte 4 ſind die Nummern der Zählungsliſten , welche zu

nungen aller ſelbſtändigen Gebäude , d. h. aller Gebäude , welche nicht dem in Spalte 3 ibezeichneten Gebäude gehören , anzugeben . Dabei ſind |
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VI . Gemeinde⸗ Tab
Voltszählung im Großherzogthum Baden vom 1 . Dezember 1885 .

|

E E E e E

a e

Gemeinde-Tabelle .
Anuleitung .

„ In dieſe Tabelle ſind die Ergebniſſe der Zählbezirks⸗Tabellen einzutragen . Summen zu ziehen . — Gehört in dieſem Falle ein Ort zwei oder mehreren
Beſteht die Gemeinde nur aus einem Wohnorte , ſo ſind die Ergebniſſe —Zählbezirken an , ſo ſind die betreffenden Ergebniſſe der Zählbezirks⸗Tabellen ,

der Zählbezirks⸗Tabelle oder Tabellen einfach zu übertragen und bezw . zu unter Angabe von deren Litora , unmittelbar unter : einander gu ſetzen und
ſummiren . für den Ort zu ſummiren .

Beſteht die Gemeinde aus mehreren Orten und Wohnplätzen , ſo ſind 2. Die Orte und Wohnplätze ſind in angemeſſener , der Lage entſprechender
die Ergebniſſe für jeden einzelnen derſelben aus den Zählbezirks⸗Tabellen , Reihenfolge , aufzuführen . Bei zuſammengeſetzten Gemeinden ſind
unter Angabe der Litera des Bezirks , zu übertragen und ſchließlich die ! . der Hauptort und die Nebenorte durch die Ueberſchriften „ Hauptort “ und
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Tabelle .
Zählungsliſten , welche , weil nachträglich ausgegeben , mit höheren
Nummern verſehen ſind , mit einzureihen .

6. In die Spalten 5 und 6 ſind die Angaben über die Zahl der Wohn⸗
einſchl . Schlafräume und über die Küchen von der Titelſeite der

Gaſtzimmer und Anſtaltsräume ſind aufZählungsliſte zu übertragen .
beſondere Linien zu ſetzen . Der alleinige Beſitz einer Küche iſt mit 1, der
gemeinſame Beſitz einer Küche ½¼, ½ ꝛc. , das Fehlen der Küche mit 0
zu bezeichnen .

7, Die Spalten 7 bis 14 ſind nach den in Spalte 4, 10, 14 und 15 des
Verzeichniſſes a. der Zählungsliſte enthaltenen Einträgen auszufüllen ;
dabei ſind die in Spalte 14 verzeichneten Perſonen ( vorübergehend An⸗
weſende ) zu unterſcheiden , je nachdem ſie ihre gewöhnliche S onp

oder
Wohnung an einem anderen Orte oder am Zählungsorte ſelbſt

Als vorübergehend anweſend find aber auch alle Mitglieder ſolcher
Haushaltungen und ſolche einzeln lebende Perſonen zu erachten und ein⸗
zutragen , welche bekanntermaßen oder ſonſt offenbar und erkenntlich nur
vorübergehend am Orte ſich aufhalten , wie z. B. wandernde Schauſteller ,
fremde Schiffer , Eiſenbahnarbeiter , Markt⸗ - und Meßhändler , Kurgäſte

Verzeichniſſes b. der Zählungsliſte einzutragen , in Spalte 16 die Zahl
derjenigen Abweſenden , welche ſich in einer anderen Haushaltung des

zu entſprechen ; ebenſo kommt auf jedes unbewohnte Gebäude eine , und

Bei Gaſthäuſern und Anſtalten iſt zutreffenden Falls eine weitere Zeile
zu beſtimmen , indem die Gäſte der Gaſthäuſer und die Inſaſſen von An⸗

hier ) haben .

10.

lly

12,

ſtalten von der Haushaltung des Gaſtgebers , bezw . des Vorſtandes , Ver⸗
walters ꝛc. getrennt und ebenſo die Gaſt⸗ und Anſtaltsräume für ſich
auf einer beſonderen Zeile zu verzeichnen ſind . yin
Sn Spalte 17 find die Gaſthäuſer und ſonſtigen Beherbergungseinrich⸗
tungen , ſowie die Anſtalten nach Art und Namen oder ſonſt deutlicher
Einzelbezeichnung (z. B. Gaſthaus zum Löwen , ſtädtiſches Krankenhaus ,
Erziehungsanſtalt des Herrn N. N. ꝛc. ) zu bezeichnen ; die Gemeinde⸗
Armenhäuſer kenntlich zu machen ; der Grund anzugeben , weßhalb ein
Wohnhaus unbewohnt iſt ; Art der Perſonen in außergewöhnlichen Aufent⸗

haltttätten; Aufklärung über mehrfache oder ausgefallene Hausnummern
und Nummern von Zählungsliſten u. ſ. w.
Ferner ſind zum Behuf des Uebertrags in die Gemeindetabellen die Ge⸗
bäude auszuzählen und die Geſammtzahl am Schluß der Einträge in
Spalte 2, darunter die

BaT
der bewohnten und unbewohnten Wohnhäuſer ,

der Anſtaltsgebäude , der ſonſtigen mit oder ohne Perſonen angetroffenen

emng und der etwaigen ſonſtigen Aufenthaltſtätten ( Schiffe , Buden ꝛc. )
anzugeben .

Auch iſt am Schluß der Spalte 4 die Geſammtzahl der Haushaltungen
anzugeben . Dabei ſind Haushaltungen , deren Mitglieder ſämmtlich vor⸗
übergehend abweſend ſind , mitzuzählen .

Endlich iſt am Schluß der Spalte 6 die Bai der Haushaltungen mit
Küche anzugeben , ſodann darunter die Zahl der Haushaltungen , welche
eine Küche im alleinigen Beſitz oder für ſich ( 1) und derjenigen , welche

He m e im gemeinſamen Beſitz ( ½, ½ hei haben , und derjenigen ohne
üe ( ).
Die Spalten 5 und 7 big 16 ſind zu ſum miren .

Die Tabelle iſt von der dieſelbe aufſtellenden und von der ſie prüfenden
Perſon zu unterſchreiben .

Sahibesirta oree

die Titelſeite ein ; die Rückſeite enthielt ein Muſter ) .

Tabelle.
„ Nebenort “ zu unterſcheiden und unter jedem die weiter etwa zugehörigen
Orte und Wohnplätze aufzuführen .

Abgeſonderte Gemarkungen ( abgeſonderte Hofgüter , Kolonien , Wald⸗
gemarkungen ꝛc. ), welche der Gemeinde in poli
ſind , werden für ſich, unter beſonderer Ueberſchrift , angegeben .

co

Fabrik , Ziegelei , Forſt⸗ , Jagd⸗ ,
Bahnwartshaus , Gaſthaus , Wirthshaus , Wohnhaus u. ſ. w.

4J. In Spalte 3 iſt , wenn die Gemeinde nur aus einer Gemarkung beſteht ,
ſolches ausdrücklich zu bemerken . Wenn dieſelbe aus zwei oder mehr
Gemarkungen beſteht , d. h. wenn ein oder mehr Nebenorte eigene Gemarkung

zeilicher Hinſicht zugetheilt

In Spalte 2 iſt die Art des Ortes zu bezeichnen : ob Stadt , Vorſtadt ,
Dorf , Weiler , Zinken , Hof , Mühle ( Mahl⸗, Säge⸗ , Oel⸗ ꝛc. ) , Schloß , Burg ,

oll⸗, Wachthaus , Bahnhof , Halteſtelle ,

oder Wohnplatz übergangen , auch daß die Schreibweiſe der Namen die
übliche und richtige und die Bezeichnuug der Ortsart ( in Spalte 2) zu⸗
treffend iſt . Bei der Vertheilung der Druckſachen für die vorige Volks⸗
zählung iſt jeder Gemeinde der ſie betreffende Ausſchnitt aus dem Orts⸗
verzeichniß mitgetheilt worden ; derſelbe wird zweckmäßig auch jetzt wieder
zu Rathe gezogen und , ſo weit er nicht etwa der Berichtigung oder Ergänzung
bedarf , der Aufſtellung thunlichſt zu Grunde gelegt . Auf Antrag wird das
Statiſtiſche Bureau den Ausſchnitt nochmals mittheilen .

In Spalte 4 bis 24 ſind die Ergebniſſe der Spalten 2 bis 16 der
Zählbezirks⸗Tabelle einzutragen ; dabei ſind in die Spalten 4 bis 9 und
12 bis 14 die in der Zählbezirks⸗Tabelle unter die Summe von Spalte 2,
und 6 geſetzten Entzifferungen aufzunehmen ; von Spalte 15 bis 24 ſind

bhean 9 ; der Reihe nach die Summen aus Spalte 7 bis 16 der Zählbezirks⸗Tabell
Gp Haben , jo ift deren Name in Spalte 3 durch angemeſſenen Eintrag anzu⸗ zu nA

TRS } 8

en unzd geben und erſichtlich zu machen , welcher Gemarkung jeder Ort und Wohn⸗7 . In Spalte 25 ſind die geſtellten Fragen zu beantworten .
| plag angehört . 8. Für abgeſonderte Gemarkungen , welche in polizeilicher Hinſicht einer

chender
5. Auf die genaue und vollſtändige Angabe der Orte und Wohnplätze iſt be⸗ Gemeinde nicht zugetheilt ſind , vielmehr eigene polizeiliche Verwaltung

en ſind ſondere Sorgfalt zu verwenden . Bei Aufſtellung dieſer Tabelle iſt daher haben , ſind beſondere Gemeinde⸗Tabellen auszufüllen .
4u unb nochmals darauf zu achten , daß kein benannter und getrennt gelegener Ort9 . Die Gemeinde⸗Tabelle iſt von der Zählungskommiſſion zu unterſchreiben .

Gemeinde
Siis SN RoR CENEREET

Perſonen aF
Anweſende Abweſende Sorun

darunter Eo r tA

; nad der Relicion : [vorübergehend Nr an| runter zu beautwortende Fragen .
im anweſend

aktive
männ⸗ weib⸗ hier SEENA

oh männlich weiblich E dpe His Mili - | Ganz | (am ;
ohne Ganzen E| S| £| [ ou | pier | tärper-| " 0 lich t äh⸗ ( Angabe der Zahl der Mitglieder der Zählungskommiſſion , der Zähler ,

A R E BA fbneß
;

aea der Zählbezirke ; der Anſtalten und der Gemeindearmenhäuſer , ſowie der
— s — — = wohnend Gemarkungen . — Unterſchrift zur Beſtätigung der Richtigkeit ) .

z 15A an o Appo P202 E22; 23. 24 . }

neite,
A ie Anleitung die Titelſeite ein ) .

Statiſtik 3. N. F. (49) .
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Die Arbeiten des Statiſtiſchen Bureaus erſtreckten ſich über
die Prüfung und den Inhalt der Gemeindetabellen hinaus einer⸗

ſeits auf die Ermittlung der Bevölkerung in ihrer Zuſammen⸗
ſetzung nach den übrigen durch die Zählungsliſten erhobenen
Eigenſchaften und Beziehungen ( mit Ausnahme des Berufs , welcher
erſt im Jahre 1882 Gegenſtand einer Sondererhebung geweſen
war) , ſowie in mannigfachen Verbindungen der erhobenen Eigen⸗
ſchaften , andrerſeits in eingehender Weiſe auf die Ermittlung der

Wohnverhältniſſe : der Gebäude und der ſonſtigen Aufenthalts⸗
und Unterkunftsſtätten nach ihrer Art , nach der Zahl der Wohn⸗
räume , der ſie bewohnenden Haushaltungen und Perſonen ; der

Haushaltungen nach der Zahl der Perſonen und der Wohnräume ,
nach dem Küchenbeſitz und nach der Art des Wohnungsbeſitzes ,
je für ſich und in verſchiedenen Verbindungen , auch der Wohnorte
und der Zahl von deren Gebäuden , Haushaltungen und Perſonen .
Die letztere Ermittlung führte zu einer eingehenden Prüfung ,
Berichtigung und Ergänzung des nach der Zählung von 1875

angelegten und im 39 . Beitragsheft veröffentlichten Ortsverzeich⸗
niſſes und zu einer neuen Aufſtellung desſelben .

Die Prüfung und Bearbeitung des Zählungsmaterials beim

Statiſtiſchen Bureau hat erkennen laſſen , daß die Zählung im

weſentlichen in der vorgeſchriebenen Weiſe ordnungsmäßig vor

ſich gegangen iſt und daß im Allgemeinen die dabei thätigen
7510 Zähler ihrer Aufgabe mit Verſtändniß und Sorgfalt genügt
und die Haushaltungen die Zählungsliſten vollſtändig und richtig
ausgefüllt haben . Immerhin hat es nicht an Ausnahmen gefehlt ;
namentlich hat ſich gezeigt , daß immer noch die Einträge in die

Zählungsliſten öfters flüchtig und mangelhaft erfolgen und Seitens
der Zähler und Zählungskommiſſionen nicht durchgängig ausreichend
geprüft und ergänzt oder berichtigt werden . Es iſt deshalb auch
dieſes Mal wie bei den vorhergehenden Zählungen ein nicht
unerheblicher Theil der Liſten beanſtandet und an die Gemeinden

zur Verbeſſerung oder Erläuterung zurückgegeben worden .

ps

in drei Theile zuſammengefaßt und bilden den Inhalt der vor⸗

liegenden drei Bände der „Beiträge zur Statiſtik des Großherzog⸗

Beiträge oder . Heft 47 der ganzen Folge ) enthält Gebäude , Hans -
haltungen und Perſonen ( Anweſende ) für die einzelnen Gemein⸗

den , ſowie auch für die Bezirke und Kreiſe in einem nach Raum

und Bedürfniß bemeſſenen Eingehen auf Art , Eigenſchaft , gegen —
ſeitige Beziehung und ſonſtige Einzelheiten ; der zweite Theil
( Heft 2 bezw. 48) gibt die wichtigſten Bevölkerungs⸗ und Bewoh⸗

aufgeſtellten Ortsverzeichniſſes ; der dritte Theil ( Heft 3 bezw.

trägen des erſten Theiles geſchehen iſt und von beſonderem In⸗

in Darſtellungen für das Land im Ganzen , theilweiſe jedoch
auch noch für Kreiſe und Bezirke .

Wegen des näheren Inhalts der drei Theile darf auf deren

Tabellen , Verzeichniſſe und Inhaltsüberſichten verwieſen werden .

Insbeſondere wird darauf aufmerkſam gemacht , daß die haupt⸗
ſächlichen Ergebniſſe der Volkszählung in einem tabellariſchen
Anhange zum 3. Theile ( Seite 95 ff.) ſachlich geordnet für die

vier landeskommiſſariſchen Bezirke , die Stadtgemeinden überhaupt ,
die fünf größeren Stadtgemeinden und die Landgemeinden , ſowie
für das Großherzogthum im Ganzen , für letzteres nebſt den ent⸗

ſprechenden Ergebniſſen der Volkszählung von 1880 , aufgeführt
ſind , und zwar zunächſt in abſoluten Zahlen , ſodann auch in

einer Reihe von Verhältnißzahlen .
Hier ſollen im Folgenden die wichtigſten dieſer Ergebniſſe

in überſichtlicher Zuſammenfaſſung unter dienlichen oder erforder⸗
lichen Erläuterungen , Vergleichungen und Erweiterungen Hervor -
gehoben werden .

Bauptergebniſſe der Volkszählung ,
vom 1. Dezember 1885 .

1 . Die allgemeine Volkszahl .
Die Geſammtzahl der Bevölkerung d. h. der im Großherzog⸗

thum in der Nacht vom 30 . November auf den 1. Dezember 1885

anweſenden Perſonen belief ſich auf 1601 255 .

Gegen die letztvorhergehende Zählung vom 1. Dezember 1880 ,
welche eine anweſende Bevölkerung von 1570 254 nachwies , be⸗

deutet dieſes Ergebniß eine Zunahme von 31001 oder von Los fy;
im Durchſchnitt auf jedes Jahr der 5 jährigen Zählungsperiode
6200 ober 0,39 h .

Dieſe Zunahme iſt im Vergleich zu den früher vorgekommenen
Veränderungen der Volkszahl von einer Zählung zur anderen

eine mäßige . Seit der erſten Zählung der Bevölkerung des Groß⸗
herzogthums in ſeinem dermaligen Umfange im Jahre 1815 , durch
welche eine Einwohnerzahl von 993 414 ermittelt wurde , hat ein

Zuwachs von 607841 Einwohnern oder von 61,19 o , im Jahres -

durchſchnitt von 8 683 oder 0,87 der Anfangszahl ſtattgefunden .
Alle ſeither erfolgten Zählungen ergaben verhältnißmäßig größere
Zunahmen gegen die jeweils letztvorhergehende Zählung als die

von 1885 , mit Ausnahme der Zeit von 1846 bis 1855 , in

welcher die Bevölkerung ſogar abnahm , und der Zählperiode
1864/7 , in der die Volkszahl ſich nur um „16 h vermehrte .

Die nachfolgende Ueberſicht zeigt das allmälige Anwachſen der

badiſchen Bevölkerung ; dasſelbe iſt bei den mehrjährigen Zähl⸗
perioden auf die einzelnen Jahre gleichmäßig vertheilt und ſind
die darnach berechneten Volkszahlen von Jahr zu Jahr angegeben .
Bis zum Jahre 1831 fanden jährliche Zählungen ſtatt ; von da

ab jeweils am Schluſſe desjenigen Jahres , welches dem in der

nachfolgenden Ueberſicht eingetragenen Jahresunterſchiede vorher -
geht.

Die Ergebniſſe der Arbeiten des Statiſtiſchen Bureaus ſind
|
|

thums Badeno . Der erfte Theil ( Heft 1 der neuen Folge der

nungszahlen für die einzelnen Wohnorte in der Form des nen -
I

49 ) behandelt die Gegenſtände des erſten Theiles in weiterem

Eingehen auf Einzelheiten , ſoweit ſolches nicht ſchon in Nach⸗

tereſſe , ſowie dem Raume nach thunlich erſchien , im Allgemeinen
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